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Vom Abgabenänderungsgesetz 2015 bis 
zu den Rechnungslegungsvorschriften: 
Der aktuelle Kommentar zum UGB bietet 
Ihnen einen schnellen Überblick über die 
Rechtslage und beinhaltet: 

 ➤ Die Änderungen durch das  
Abgabenänderungsgesetz 2015, 
Abschlussprüfungsrechts- 
Änderungsgesetz 2016,  
Nachhaltigkeits- und Diversitäts-
verbesserungsgesetz 2017  
und durch die Gold-Plating-Reform

 ➤ Rechtsprechung und herrschende  
Meinung als Schwerpunkte, aber auch 
zahlreiche weiterführende Nachweise 
zu Streitfragen

 ➤ Reflektierte Aufarbeitung und Weiter-
entwicklung des Meinungsstands

 ➤ Rechnungslegungsvorschriften mit 
Verknüpfung zu angrenzendem Steuer-
recht und IFRS

 ➤ Praxisorientierte Darstellung:  
UGB topaktuell, handlich und vollständig

Der UGB-Kommentar, jetzt wieder auf 
dem neuesten Stand!

UGB aktuell:  
praxisorientiert und 
kompakt kommentiert

Ihre Vorteile
 ➤ Kompakte Kommentierung:  

vollständig in einem Band 

 ➤ Bearbeitet von namhaften Expertin-
nen und Experten aus Wissenschaft 
und Praxis

 ➤ Ausführliches Stichwortverzeichnis – 
umfangreich und zielgenau

 ➤ Leserfreundlich durch klare und 
prägnante Sprache

III. Schadenersatz

Der Kommissionär haftet für aus seinem weisungswidrigen Handeln entstehende

Schäden (Beweislastumkehr in Bezug auf das Verschulden gem § 1298 ABGB).

Erleidet der Kommittent keinen Schaden – das Abweichen von der Weisung wirkt

sich (ex post) nicht zum Nachteil des Kommittenten aus –, ist der Kommissionär

nicht ersatzpflichtig.9

Zeigt der Kommissionär die weisungswidrige Ausführung der Komm an und

genehmigt der Kommittent das weisungswidrige Ausführungsgeschäft ausdr

oder konkludent (jedenfalls ohne Vorbehalt), erlöschen sämtl Ersatzpflichten des

Kommissionärs.10

IV. Aufrechtes Kommissionsverhältnis

Die zulässige Zurückweisung des Ausführungsgeschäfts durch den Kommittenten

ändert nichts am Kommissionsverhältnis als solchem. Dieses bleibt aufrecht und

wird nicht beendet.

Mit den zuvor beschriebenen Ausnahmen ist der Kommissionär grds verpflichtet,

sich um ein neues, weisungsgemäßes Ausführungsgeschäft zu bemühen11 – al‐

lerdings ohne die Mittel des Kommittenten. Die Aufwendungen für das zurückge‐

wiesene Geschäft werden dem Kommissionär nicht erstattet, Provision erhält er

erst nach weisungsgerechter Ausführung.12

Preisgrenzen

§ 386. (1) Hat der Kommissionär unter dem ihm gesetzten Preise verkauft

oder hat er den ihm für den Einkauf gesetzten Preis überschritten, so muß der

Kommittent, falls er das Geschäft als nicht für seine Rechnung abgeschlossen

zurückweisen will, dies unverzüglich auf die Anzeige von der Ausführung des

Geschäfts erklären; anderenfalls gilt die Abweichung von der Preisbestimmung

als genehmigt.
(2) Erbietet sich der Kommissionär zugleich mit der Anzeige von der Ausfüh‐

rung des Geschäfts zur Deckung des Preisunterschieds, so ist der Kommittent

zur Zurückweisung nicht berechtigt. Der Anspruch des Kommittenten auf den

Ersatz eines den Preisunterschied übersteigenden Schadens bleibt unberührt.

[idF BGBl I 2005/120]

8 Rummel, ABGB3 § 1009 Rz 16; P. Bydlinski in KBB5 § 1009 Rz 2.

9 Baumbach/Hopt38 § 385 Rz 3; Apathy in Jabornegg/Artmann2 § 385 Rz 1.

10 Griss in WK4 § 385 Rz 4.

11 Trenker in Petsche/Lager, Hdb Vertriebsrecht Kap 5 Rz 40.

12 Füller in Ebenroth ea II3 § 385 Rz 6.
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12§ 4. (1) Das Erste Buch ist auf Unternehmer im Sinn der §§ 1 bis 3 anzuwen‐den.
(2) Angehörige der freien Berufe sind von der Anwendung der folgenden Ab‐schnitte des Ersten Buches ausgenommen. Sie können sich jedoch durch Ein‐tragung in das Firmenbuch freiwillig dem Ersten Buch unterstellen, soferndem keine berufsrechtlichen Sonderbestimmungen entgegenstehen.(3) Auch Land- und Forstwirte sind von der Anwendung der folgenden Ab‐schnitte des Ersten Buches ausgenommen. Sie können sich mit ihrem Unter‐nehmen oder mit einem zu ihrer Land- oder Forstwirtschaft zählenden Neben‐gewerbe in das Firmenbuch eintragen lassen und damit ebenfalls freiwilligdem Ersten Buch unterstellen.

[idF BGBl I 2005/120]
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I. Einleitung
Die überflüssige und ungenaue Regelung des Abs 1, die im HGB ohne Vorbild ist,regelt den Anwendungsbereich des Ersten Buchs durch Verweis auf die §§ 1–3
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Schneller Überblick  über die Rechtslage

DER HERAUSGEBER
Univ.-Prof. Dr. Ulrich 
Torggler, LL.M., ist Inhaber 
eines Lehrstuhls für Unterneh-
mensrecht am Institut für Unter-
nehmens- und Wirtschaftsrecht  
der Universität Wien. Er ist 
Fachvortragender und Autor 

zahlreicher unternehmens- und gesellschafts-
rechtlicher Publikationen.


